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Gemeinde Kr n
Landkreis Garmisch- Partenkirchen

Bebauungsplan mit integrierter
Gr nordnungsplanung "Energiezentrale Hotel
Kranzbach"
vormals 3. Änderung des Bebauungsplans mit integrierter Gr nordnungsplanung
"Kranzbach"

Entwurf
A FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN UND TEXT

1. Geltungsbereich

Grenze des röumlichen Geltungsbereiches der 3. Änderung

2. Art der baulichen Nutzung
Der Geltungsbereich wird als Sondergebiet "Energiezentrale Hotel Kranzbach" gemöä § 11 BauNVO festgesetzt.
Innerhalb des Geltungsbereichs ist die Errichtung einer Anlage zur Wörmegewinnung (Blockheizkraftwerk, Hack-
schnitzelheizwerk, Gasheizwerk, Pumpwerk, Trafo, Notstromaggregat, K hlgeröten) mit den zugehürigen Technik- und
Lagerröumen sowie den Bewegungsflöchen f r die Anlieferung zur Versorgung der Hotelanlagen zulössig.

3. Maä der baulichen Nutzung

2.1.

4. Baugrenzen, Bemaäung

4.1. Baugrenze

6. Verkehrsflöchen gemöä § 9 Abs.1 Nr.11 BauGB

6.1. Private Straäenverkehrsflöchen

6.2. Straäenbegrenzungslinie

5. Gestaltung, Abgrabungen und Aufsch ttungen

Fassadengestaltung
Die talseitig freistehenden Fassaden sind aus gestocktem Sichtbeton, heller Putzfassade oder mit einer Verschalung
aus Holz oder Metall zu gestalten.

Abgrabungen und Aufsch ttungen, St tzmauern
Abgrabungen und Aufsch ttungen sind nur zur Einbindung des Geböudes in das anstehende Gelönde zulössig.

Abgrabungen d rfen die Gelöndehühe von 996,50m NHN nicht unterschreiten. Die Errichtung von tiefer gelegenen
Untergeschossen, Fundamenten oder Leitungsgröben ist durch diese Festsetzung nicht betroffen.

Aufsch ttungen sind nur bis zur festgesetzten maximal zulössigen Hühe des hergestellten Gelöndes gemöä Ziffer 3.2
zulössig. Nach Fertigstellung des Baukürpers ist die Baugrube nordwest- und s dwestseitig vollstöndig aufzuf llen und
der Oberboden so anzudecken, dass das Geböude vollstöndig  berdeckt wird und zwischen Straäe und Geböude eine
landschaftsgerecht gestaltete Büschung entsteht.

Entlang der Baugrenzen im S dwesten und Nordosten ist die Errichtung von St tzmauern mit einer Hühe von maximal
4,50m zulössig, um ausreichend Bewegungsflöchen vor der S dostseite des Geböudes zu generieren. Die Oberkante
der St tzmauern darf dabei die Oberflöche des anstehenden bzw. herzustellenden Gelöndes nicht  berschreiten: die
Hühe der St tzmauer hat dem Gelöndeverlauf zu folgen und ist entsprechend nach S dwesten und Nordosten hin
abfallend zu errichten. Auf der landschaftszugewandten Seite sind die St tzmauern vollstöndig in das Gelönde zu
integrieren bzw. durch die genannten Auff llungen einzubinden (vgl. Schnittzeichnung in den Hinweisen). Auf der
freiliegenden Seite der St tzmauer ist diese aus gestocktem Sichtbeton oder Naturstein auszuf hren (als Verblendung
oder als Baumaterial).

Entlang der S dgrenze des Baufensters ist parallel zum Bachufer eine frei stehende Mauer mit einer maximalen Hühe
von 1,00m, gemessen ab der Oberkante des nürdlich angrenzenden Zufahrtsbereichs bis zur OK Mauer, zulössig, die
im weiteren Verlauf nach S dwesten in die St tzmauer  bergeht. Im ßbergangsbereich ist die Hühe der Mauer-
oberkante dem ansteigenden Gelöndeverlauf so anzupassen, dass diese die Oberkante des Gelöndes nicht
 berschreitet. Die Gestaltung ist analog zu den  brigen Mauern zu wöhlen.

Gemeinde Kr n
Bebauungsplanes mit integriertem Gr nordnungplan "Energiezentrale Hotel
Kranzbach"

Pröambel
Aufgrund des §§ 2 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des Art. 23 der Gemeindeordnung f r den Freistaat Bayern (GO),
der Bayerischen Bauordnung (BayBO), der Verordnung  ber die bauliche Nutzung der Grundst cke (BauNVO), der
Verordnung  ber die Ausarbeitung der Bauleitplöne und  ber die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 -
PlanZV 90), des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG), in der jeweils g ltigen Fassung, erlösst die Gemeinde
Kr n diesen Bebauungsplan mit integrierter Gr nordnungsplanung als

Satzung.

Der röumliche Geltungsbereich des Bebabuungsplans wird durch die Abgrenzung des Geltungsbereichs in der Planzeichnung im
Maästab 1 : 500 definiert.

Überbaubare Grundflöche (GR): 1000m²
Die zulössige Grundflöche darf durch Zufahrten und Bewegungsflöchen um bis zu 610m²  berschritten werden.
Weitere ßberschreitungen gemöä § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO sind nicht zulössig.

Situierung der Anlagen im Gelönde / Hühe baulicher Anlagen:
Die Oberkante des Erdgeschossrohfuäbodens ist auf eine Hühe von 997,30m NHN zu situieren. Von dieser
festgesetzten Gelöndehühe darf maximal 0,40m nach oben oder unten abgewichen werden.
Das maximal zulössige Hühenmaä der baulichen Anlagen wird durch die Festsetzung der Maximalhühe des nach der
ßberdeckung des Geböudes fertig hergestellten Gelöndes in Meter  ber Normalhühennull festgesetzt. Die Oberkante
des Gelöndes bzw. des Gr ndachs im Baufenster darf die Hühe von 1002,75m NHN nicht  berschreiten.

Im Baufeld ist die Errichtung von maximal f nf Schornsteine mit einem jeweiligen maximalen Durchmesser von bis zu
1,50m bis zu einer Hühe von max. 1.015m NN (= hüchster Punkt des Schornsteins) zulössig.

3.1.

1.1.

5.2

B HINWEISE DURCH PLANZEICHEN UND TEXT

Bestehendes Geböude2.

Flurgrenzen und Nummer gemöä der digitalen amtlichen Flurkarte, Stand 2024

Hühenkoten gemöä Neuvermessung des Grundst cks sowie der Gelöndehühen; Quelle: EFP PLANUNGS GMBH, 20244. 997,26

10381.

3. Geplantes Geböude bzw. Anlagenteil (unverbindliche Lage und Dimensionierung)

Auszug aus der Amtlichen Biotopkartierung, Stand 19995.
4.2. Maäe, Angabe in Meter19,00

Verlauf des Kranzbachs und des Kreidenbachs6.
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8. Flöchen oder Maänahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

8.1

Bauzeitenregelung: Die Baumaänahmen sind auäerhalb der Nacht und der Dömmerung (1 Stunde vor
Sonnenaufgang bzw. -untergang) vorzusehen.

Leuchtkürper d rfen nach oben kein Licht abstrahlen, um Irritationen f r Zugvügel zu vermeiden. Zudem ist Streulicht
in die benachbarten Flöchen zu vermeiden. Es sind so genannte full-cut-off-Leuchten zu verwenden mit einem
Abstrahlwinkel <70°, um Irritationen f r Zugvügel zu vermeiden. Die Farbtemperatur ist <3.000K zu wöhlen. Private
Auäenbeleuchtungen sind, soweit Sicherheitsgr nde keine anderen Anforderungen stellen, nachts nicht durchgehend
anzustellen, sondern mit einem Bewegungsmelder zu versehen.

Schöchte und alle Vertiefungen mit senkrechten, glatten Wönden, die zu Fallen f r Tiere werden künnten, sind zu
vermeiden. Falls diese nicht vermeidbar sind, sind Aufstiegshilfen anzubringen.

Kollisionsrisiken: Zur Minimierung des Kollisionsrisikos ist auf groäflöchige Verglasungen, Glaselemente oder
Fensterbönder müglichst zu verzichten. Sollten groäflöchige Glasflöchen aufgrund der Nutzung unvermeidbar sein, ist
entsprechend dem Vermeidungsgebot dem Vogelschutz Rechnung zu tragen. Dazu ist durch reflexionsarme und mit
geeigneten Mustern bedruckte Verglasungen die Spiegelung und Transparenz an Gefahrenstellen zu vermeiden. Die
Maänahmen haben zum Zeitpunkt der Ausf hrung dem aktuellen wissenschaftlichen Stand zu entsprechen. Es wird
auf den Hinweis Nr. 17 verwiesen.

8.2.1

3.2.

5.2.1

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

3.2.1

3.2.2

3.2.3

7. Gr nordnung / Maänahmen und Flöchen f r die Versickerung

7.1. Private Gr nflöche: Die Flöche ist nach der Bauphase als Büschung zu modellieren und mit einer
artenreichen Wiesenblumenmischung möäig feuchter Standorte anzusöen. Zu verwenden ist ausschlieälich
autochthones Saatgut. Die Flöche ist dauerhaft zu erhalten und zusammen mit dem angrenzenden
Gr ndach im Baufeld extensiv zu bewirtschaften. Es gelten die Festsetzungen zur Pflege gemöä Ziffer 7.2

Dachbegr nung: Sömtliche Dachflöchen sind mit einer mindestens 0,30m dicken Oberbodenschicht zu  berdecken
und mit einer artenreichen Wiesenblumenmischung möäig feuchter Standorte zu begr nen. Es ist autochthones
Saatgut zu verwenden. Die Dachbegr nung ist dauerhaft zu erhalten und zusammen mit den angrenzenden
Büschungen im Norden extensiv zu bewirtschaften. Dazu zöhlt der Verzicht auf D ngung und Pflanzenschutzmittel
sowie eine maximal zweimalige Mahd nach dem 15.07. eines jeden Jahres. Falls erforderlich, sind wöhrend der
Entwicklungszeit der Flöche von ca. 3 bis 5 Jahrens sind zur Aushagerung bzw. zum Verdröngen nicht gew nschter
Fehlkröuter ggf. zusötzliche Schrüpfschnitte zulössig.

7.2.

Ausgleichsflöchenzuordnungsfestsetzung:
Der Ausgleich wird  ber ein privates Ükokonto bereitgestellt. Die Flöchenzuordnung erfolgt vor Satzungsbeschluss

Maänahmen zum Artenschutz8.2

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8. Baugrunduntersuchung / Grundwasser: Die Erkundung des Baugrundes einschl. der Grundwasserverhöltnisse obliegt grundsötzlich dem
jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss. Sind im
Rahmen von Bauvorhaben Maänahmen geplant, die in das Grundwasser eingreifen (z.B. Grundwasserabsenkungen durch
Bauwasserhaltung, Herstellen von Gr ndungspföhlen oder Bodenankern mittels Injektionen), so ist rechtzeitig vor deren Durchf hrung mit
der Kreisverwaltungsbehürde bez glich der Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis Kontakt aufzunehmen.

9. Altlasten: Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffölligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schödliche
Bodenverönderung oder Altlast hindeuten, ist unverz glich die zustöndige Bodenschutzbehürde (Kreisverwaltungsbehürde) zu
benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG).

10. Bodenschutz I: Die Verwertung von  bersch ssigem Bodenmaterial sollte zur Vermeidung von Bauverzügerungen und Mehrkosten mit
ausreichendem zeitlichen Vorlauf vor Baubeginn geplant werden. Es wird empfohlen, hierf r von einem qualifizierten Fachb ro bereits im
Vorfeld ein Bodenma-nagementkonzept mit Massenbilanz (in Anlehnung an § 6 Abs. 1 KrWG in Verb. mit Art. 1 und 2 BayAbfG)
er-stellen zu lassen. Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Bodenaushub bzw. die Wiederverwendung von Bodenmaterial innerhalb der
Bauflöche. Die materiellen Anforderungen richten sich nach dem jeweiligen Entsorgungsweg.

11. Bodenschutz II: Mutterboden (Oberboden) ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung und Vernichtung
zu sch tzen. ßbersch ssiger Mutterboden ist müglichst hochwertig nach den Vorgaben der §§ 6-8 BBodSchV zu verwerten.

12. Niederschlagswasserbeseitigung I: Anlagen zur Ableitung von Niederschlagswasser sind so zu unterhalten, dass der Wasserabfluss
dauerhaft gewöhrleistet ist. Die Flöchen sind von Abflusshindernissen frei zu halten. ßberbauen oder Verf llen, Anpflanzungen, Zöune
sowie die Lagerung von Gegenstönden, welche den Zu- und Abfluss behindern oder fortgeschwemmt werden künnen, sind unzulössig.
F r die Versickerung vorgesehene Flöchen sind vor Verdichtung zu sch tzen. Deshalb sind die Ablagerung von Baumaterialien,
Bodenaushub oder das Befahren dieser Flöchen bereits wöhrend der Bauzeit nicht zulössig.

13. Niederschlagswasserbeseitigung II: Grundsötzlich ist f r eine gezielte Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser oder eine
Einleitung in oberirdische Gewösser (Gewösserbenutzungen) eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltungsbehürde
erforderlich. Hierauf kann verzichtet werden, wenn bei Einleitungen in oberirdische Gewösser die Voraussetzungen des
Gemeingebrauchs nach § 25 WHG in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 BayWG mit TRENOG (Technische Regeln zum schadlosen
Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewösser) und bei Einleitung in das Grundwasser (Versickerung) die
Voraussetzungen der erlaubnisfreien Be-nutzung im Sinne der NWFreiV (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung) mit TRENGW
(Technische Regeln f r das zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser) erf llt sind.

14. Wassererosionen: Das Planungsgebiet liegt in einem Gebiet mit einer Erosionsgeföhrdung durch Wasser. Die wird dringend empfohlen,
die Errichtung wasserdichter Keller (weiäe Wanne) zu pr fen. Üffnungen an den Geböuden bis  ber das Gelönde (Kellerfenster, T ren,
Be- und Entl ftungen, Mauerdurchleitungen etc.) sollten so dicht gestaltetet werden, dass wild abflieäendes Wasser nicht in das Geböude
eindringen kann. .

15. Nachteilige Verönderungen des Oberflöchenabflusses f r angrenzende Bebauung und Grundst cke durch Baumaänahmen sind nicht
zulössig (§ 37 WHG). Gelöndeverönderungen (Auff llungen, Aufkantungen etc.), die wild abflieäendes Wasser aufstauen oder schödlich
umlenken künnen, sind unzulössig.

16. Baumfallzone: Innerhalb des Waldes sowie einer dem Wald vorgelagerten Zone bis zu ca. 35m besteht eine Geföhrdung durch
umst rzende Böume durch Sturm, Schneebruch oder öhnlichem. F r Geböude mit Röumen zum dauerhaften Aufenthalt ist der Dachstuhl
mit den entsprechenden Lastansötzen auszulegen. Zudem ist im Wege der regelmöäigen, fachgerechten Durchforstung die Geföhrdung
im Waldbestand soweit müglich zu minimieren.

17. Artenschutz: Schutz vor Vogelschlag: Die Planung von Maänahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestönde sind mit
der Unteren Naturschutzbehürde Garmisch-Partenkirchen vorab abzustimmen.

18. Maägenauigkeit: Der Bebauungsplan wurde auf der Grundlage der digitalen Flurkarte gezeichnet. Keine Gewöhr f r Maähaltigkeit. Bei
der Vermessung sind etwaige Differenzen auszugleichen.

5.3.4

Bei Stellplötzen sind f r die Oberflöchenbefestigung und deren Tragschichten nur Materialien mit einem
Abflussbeiwert kleiner oder gleich 0,7 zu verwenden, wie z.B. Pflasterung mit mind. 30 % Fugenanteil, wasser- und
luftdurchlössige Betonsteine, Rasengittersteine, Rasenschotter, wassergebundene Decke. F r die
Bewegungsflöchen und Zufahrtsbereiche vor der Heizzentrale ist eine Asphaltierung zulössig.

7.3.

5. Gestaltung, Abgrabungen und Aufsch ttungen

Dachgestaltung:
Das Geböude ist mit einem Flachdach oder flach geneigtes Zeltdach mit einer Neigung von max. 5% auszubilden.

5.1.
5.1.1

7. Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Telekommunikation, etc.): Diese sind vorzusehen. Diese sind unterirdisch zu verlegen. Die
Lage bestehender Versorgungsleitungen ist vor Baubeginn durch den Bauherrn selbststöndig zu erkunden. Die Versorger sind
vorab zu informieren. Die jeweiligen Schutzzonenbereiche sowie die darin einzuhaltenden Vorschriften f r Abgrabungen,
Bepflanzungen etc. sind dabei abzufragen und entsprechen zu ber cksichtigen.

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom ........................... gemöä § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplans "Energiezentrale Hotel Kranzbach" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am .................
orts blich bekannt gemacht.

2. Die fr hzeitige Üffentlichkeitsbeteiligung gemöä § 3 Abs. 1 BauGB mit üffentlicher Darlegung und Anhürung f r den
Bebauungsplan in der Fassung vom .................. hat in der Zeit vom ...................... bis ...........................stattgefunden.

3. Die fr hzeitige Beteiligung der Behürden und sonstigen Tröger üffentlicher Belange gemöä § 4 Abs. 1 BauGB f r den
Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .................... hat in der Zeit vom ................ bis ....................
stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ................ wurden die Behürden und sonstigen Tröger
üffentlicher Belange gemöä § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ........................ bis ...................... beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .................... wurde mit der Begr ndung gemöä § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom ........................ bis ...........................im Internet verüffentlicht. Zusötzlich zur Verüffentlichung im
Internet war die Planeinsicht im Rathaus in Kr n zu den allgemein  blichen Üffnungszeiten einsehbar. Die Unterlagen
wurden  ber das zentrale Internetportal des Landes zugönglich gemacht.

6. Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom .................. den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in
der Fassung vom ......................... festgestellt.

Gemeinde Kr n, den ................
B rgermeister Thomas Schwarzenberger  ..............................

7. Ausgefertigt

Gemeinde Kr n, den ................
B rgermeister Thomas Schwarzenberger  ..............................

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am .................... gemöä § 10 Abs. 3 S. 1 HS 2 BauGB
orts blich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begr ndung und zusammenfassender Erklörung wird seit diesem
Tag zu den  blichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und  ber dessen Inhalt auf
Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1
und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Gemeinde Kr n, den .......................
B rgermeister Thomas Schwarzenberger  ..............................

C VERFAHRENSVERMERKE
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